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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

FJ - AIS - In - R - Wi

zu Punkt … der 1001. Sitzung des Bundesrates am 5. März 2021

Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der 
Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst 

A 

Der federführende Ausschuss für Frauen und Jugend (FJ), 

der Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik (AIS), 

der Rechtsausschuss (R) und 

der Wirtschaftsausschuss (Wi) 

empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 

Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 2 Nummer 1 – neu – (Überschrift) und 

Nummer 4 (§ 2 Absatz 2 Satz 1 und 

Satz 2 BGleiG)

Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 

,1. In der Überschrift des Gesetzes werden die Wörter „Unternehmen 

und“ gestrichen und nach dem Wort „Bundes“ werden die Wörter 

„und für juristische Personen mit Beteiligung des Bundes“ eingefügt.‘ 
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b) In Nummer 4 ist § 2 Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 1 ist das Wort „können“ durch das Wort „sollen“ zu ersetzen. 

bb) Satz 2 ist zu streichen.

Begründung: 

Bislang besteht für die Bundesunternehmen gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 BGleiG 
die Pflicht, auf die entsprechende Anwendung des BGleiG hinzuwirken (Soll-
Vorschrift). Diese Pflicht soll ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs 
im Gegenzug zur Einführung der konkreten Vorgaben zur Besetzung von Lei-
tungsorganen von Mehrheitsbeteiligungen des Bundes und der Körperschaften 
des öffentlichen Rechts (im Bereich Sozialversicherung) entfallen (vgl. 
S. 65 f.). Juristische Personen mit Beteiligung des Bundes sollen stattdessen 
erklären „können“, das BGleiG ganz oder teilweise anzuwenden (§ 2 Absatz 2 
Satz 1 BGleiG). Der Satzungsbeschluss muss dabei einstimmig getroffen wer-
den § 2 Absatz 2 Satz 2 BGleiG. 

Die Einführung konkreter Verpflichtungen zur Besetzung der Leitungsorgane 
sowie die Ausweitung des Adressatenkreises durch die Verwendung des Be-
griffs „juristische Personen“ statt „Unternehmen“ werden ausdrücklich be-
grüßt. Die Entlastung von der Umsetzungspflicht hat jedoch zur Folge, dass 
sämtliche, im BGleiG vorgesehene Vorgaben nicht mehr einzuhalten sind (zum 
Beispiel Frauenförderplan, Gleichstellungsbeauftrage, Ausschreibungspflichten 
et cetera). Dies führt zu einer Abschwächung der Gleichstellungsrechte und 
(rechtlichen) Schlechterstellung der Frauen in den Beteiligungsunternehmen 
des Bundes gegenüber der vorherigen Situation. Es sollte daher, der bisherigen 
Regelung folgend, in § 2 Absatz 2 Satz 1 BGleiG, an einer „Soll-Vorschrift“ 
festgehalten werden. Das Einstimmigkeitserfordernis des § 2 Absatz 2 Satz 2 
BGleiG, das eine weitere Hürde darstellt, sollte entfallen. Zudem ist die Über-
schrift des Gesetzes, die den Wegfall der Umsetzungspflicht nachvollziehen 
soll, entsprechend neuzufassen. 

2. Zu Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a (§ 8 Absatz 1 Satz 1 BGleiG) 

In Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a sind in § 8 Absatz 1 Satz 1 nach den Wör-

tern „sie bei“ die Wörter „im Wesentlichen“ einzufügen. 

Begründung: 

Die aktuelle Formulierung der Quotenregelung führt in der Verwaltungs- und 
Gerichtspraxis dazu, dass eine sehr starke Ausdifferenzierung der Bewer-
tungsmaßstäbe stattfindet und das Hilfskriterium „Frauenförderung“ selten zur 
Anwendung kommt. Für die Qualifikationsmerkmale „Leistung“ und „Befähi-
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gung“ werden in der Praxis zunächst alle weiteren zur Verfügung stehenden 
leistungsbezogenen Erkenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber ausgewer-
tet. Stimmt die Gesamtbeurteilung der Bewerberinnen und Bewerber überein, 
werden sie anhand dieser Unterkategorien verglichen. Aus diesem Vergleich 
ergibt sich eine Rangfolge der Kandidatinnen und Kandidaten, sodass eine 
„gleiche Qualifikation“ häufig nicht feststellbar ist. Dadurch läuft jedoch die 
Quotenregelung, die erst bei einem Qualifikationsgleichstand angewendet wer-
den kann, letztlich ins Leere. 

Die vorgeschlagene Neufassung ist geboten, um die Quotenregelung in der 
Praxis effektiver anzuwenden und gewährleistet damit, den sich aus Artikel 3 
Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz ergebenden staatlichen Frauenförderauftrag um-
zusetzen. 

Die vorgeschlagene Neufassung ändert die Grundsätze des Prinzips der Bes-
tenauslese nicht. Grundlage der Auswahlentscheidung sind nach wie vor zu-
nächst die vorhandenen leistungsbezogenen Merkmale, sodass auch Artikel 33 
Absatz 2 Grundgesetz hinreichend Geltung getragen wird. Die Formulierung 
„im Wesentlichen“ verdeutlicht die zulässige Anwendung des Hilfskriteriums 
„Frauenförderung“ für diejenigen, die die Auswahlentscheidung treffen. Sie 
bedeutet hingegen nicht, dass die Auswahl einer gemessen an den Kriterien des 
Artikels 33 Absatz 2 Grundgesetz geringer qualifizierten Bewerberin ermög-
licht werden soll. 

Die vorgeschlagene Formulierung bietet die Möglichkeit, die Verfassungswerte 
des Artikels 33 Absatz 2 und des Artikels 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz einer-
seits und des Artikels 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz andererseits in ein aus-
gewogenes Verhältnis zu bringen und einen schonenden Ausgleich herbeizu-
führen. 

Die vorgeschlagene Neufassung wird zudem von der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofes in der Rechtssache „Abrahamsson und Anderson“ 
(EuGH Rs. C-407/98) gestützt. Grundlage für das Urteil war die schwedische 
Verwaltungspraxis bei Auswahlentscheidungen. Dabei handelt es sich um ein 
leistungsbezogenes Quotenmodell, nach dem Bewerberinnen und Bewerber des 
unterrepräsentierten Geschlechts nur bevorzugt werden, wenn die Verdienste 
als „gleichwertig oder fast gleichwertig“ anzusehen sind. Der EuGH stuft diese 
Formulierung ausdrücklich als europarechtskonform ein, sofern die Bewerbun-
gen Gegenstand einer objektiven Beurteilung sind, bei der die besondere per-
sönliche Lage aller Bewerber berücksichtigt wird. Diese Voraussetzungen sind 
durch die Neuregelung erfüllt.  
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3. Zu Artikel 2 Nummer 33 Buchstabe a (§ 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 BGleiG) 

In Artikel 2 Nummer 33 Buchstabe a sind in § 38 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 

nach dem Wort „Regelbeurteilungen“ die Wörter „sowie Anlassbeurteilungen“ 

einzufügen.  

Begründung: 

Der Katalog des § 38 Absatz 1 Satz 1 BGleiG sollte um die Erfassung der Be-
urteilungsergebnisse von Anlassbeurteilungen erweitert werden. Der Gesetz-
entwurf sieht lediglich die Aufnahme der Ergebnisse der Regelbeurteilungen 
vor. Anlassbeurteilungen sind jedoch häufig Grundlage von Beförderungsent-
scheidungen und daher besonders relevant für das berufliche Fortkommen vie-
ler Frauen. 

4. Zu  Artikel 7 Nummer 6 (§ 393a AktG), 

Artikel 9 Nummer 3 (§ 52a SEAG) und 

Artikel 10 Nummer 3 (§ 77a GmbHG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob dem 

§ 393a AktG, § 52 SEAG und § 77a GmbHG jeweils ein weiterer Absatz ange-

fügt werden kann, der eine Länderöffnungsklausel für Gesellschaften im Mehr-

heitsbesitz eines Landes enthält. Dieser könnte beispielsweise für Gesellschaf-

ten mit beschränkter Haftung als Absatz 4 in § 77a GmbHG etwa wie folgt ge-

fasst werden:

„(4) Die Länder können für Gesellschaften mit beschränkter Haftung im 

Mehrheitsbesitz eines Landes bestimmen, dass die Absätze 1 bis 3 entsprechend 

anzuwenden sind.“ 

Auch Übergangsregelungen, nach denen bestehende Mandate noch bis zum 

vorgesehenen Ende wahrgenommen werden können, wären erforderlich.  

Begründung: 

Mit den Regelungen des § 393a AktG, § 52a SEAG und § 77a GmbHG nimmt 
der Bund bei Kapitalgesellschaften, die in seinem Mehrheitsbesitz stehen, eine 
Vorreiterrolle zur Umsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern in Führungspositionen ein. Eine vergleichbare Regelung ist jeweils 
auch auf Länderebene für Gesellschaften im Mehrheitsbesitz eines Landes 
sachgerecht. 
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Soweit die Länder vergleichbare Vorgaben für eine gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern in Führungspositionen in landeseigenen Kapitalge-
sellschaften treffen wollen, dürften dem derzeit die abschließenden Vorschrif-
ten des AktG, SE-Ausführungsgesetzes und GmbHG entgegenstehen. Denn der 
Bund dürfte insoweit von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz 
gemäß Artikel 72 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 
des Grundgesetzes abschließend Gebrauch gemacht haben. 

Um den Ländern eine stärkere Förderung von Frauen und Männern auf Lei-
tungsebene der Kapitalgesellschaften zu ermöglichen, bedarf es jeweils bun-
desgesetzlicher Öffnungen im AktG, SEAG und GmbHG, die die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine Regelung auf Ebene der Länder für Gesellschaften 
im Mehrheitsbesitz eines Landes schaffen. 

5. Zu Artikel 24a – neu – (§ 79 Absatz 6 Satz 1, 

 § 279 Absatz 7 Satz 6 und 

 § 282 Absatz 4 Satz 4 SGB V)

Nach Artikel 24 ist folgender Artikel 24a einzufügen:

‚Artikel 24a

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung –  

(Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das 

zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Januar 2021 (BGBl. I S. 2) geän-

dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 79 Absatz 6 Satz 1 werden nach der Angabe „Absatz 2,“ die Wörter 

„Absatz 4 Satz 2, Absatz“ eingefügt.

2. In § 279 Absatz 7 Satz 6 werden die Wörter „Absatz 3 und 6a“ durch die 

Wörter „Absatz 3, 4 Satz 2 und Absatz 6a“ ersetzt. 

3. In § 282 Absatz 4 Satz 4 wird nach den Wörtern „Absatz 1 bis 3,“ die 

Angabe „4 Satz 2,“ eingefügt. ‘ 

Begründung: 

Die Regelungen zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in Führungsposi-
tionen in den Vorständen der Sozialversicherungsträger sind zu begrüßen. 
Kritisch bewertet wird allerdings die Beschränkung auf Krankenkassen, Ren-
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ten- und Unfallversicherungsträger; bei Kassenärztlichen Vereinigungen, Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen und Medizinischen Diensten sowie deren 
Spitzenverbänden wird hingegen keine gleichberechtigte Besetzung der Vor-
standspositionen geregelt.  

Es erschließt sich nicht, aus welchem Grund in diesen Gremien die gleichbe-
rechtigte Besetzung der Vorstandspositionen nicht ebenfalls gefordert werden 
sollte.  

Daher soll mit der vorgeschlagenen Änderung in Nummer 1 eine Regelung zur 
Teilhabe von Frauen in den Vorständen der Kassenärztlichen und Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen sowie der Kassenärztlichen und der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung geschaffen werden. 

Die Nummern 2 und 3 sehen eine entsprechende Regelung für die aus jeweils 
zwei Personen bestehenden und aus der oder dem Vorstandsvorsitzenden und 
der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter gebildeten Vorstände der Medizini-
schen Dienste sowie des Medizinischen Dienstes Bund vor. Hier wird aus-
drücklich eine paritätische Besetzung vorgesehen.

Zum Gesetzentwurf allgemein 

6. a) Der Bundesrat begrüßt die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehenen 

Änderungen, die das Ziel verfolgen, die Wirksamkeit von Maßnahmen der 

Gleichstellung von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft und im 

öffentlichen Dienst zu erhöhen. Unter anderem sieht der Gesetzentwurf für 

Unternehmen der Privatwirtschaft vor, dass börsennotierte und zugleich 

paritätisch mitbestimmte Unternehmen, deren Vorstand aus mehr als drei 

Mitgliedern besteht, zukünftig mindestens einen Vorstandsposten mit einer 

Frau und mit einem Mann besetzen (Mindestbeteiligungsgebot) müssen.  

7. b) Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren um Prüfung, ob 

das vorgesehene Mindestbeteiligungsgebot für die aus mehr als drei Perso-

nen bestehenden Vorstände von börsennotierten und paritätisch mitbe-

stimmten Unternehmen durch eine verbindliche Quotenregelung ersetzt 

werden kann. Vorbild hierfür könnte die bereits bestehende Quotenregelung 

für die Aufsichtsräte von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten 

Unternehmen sein.

FJ 
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8. c) Darüber hinaus bittet der Bundesrat zu prüfen, inwieweit der Geltungs-

bereich der bestehenden Quotenregelung für Aufsichtsräte von Unterneh-

men, die sowohl börsennotiert als auch paritätisch mitbestimmungspflichtig 

sind, auf weitere Unternehmen ausgeweitet werden kann.

Begründung: 

Mit dem „Zweiten Führungspositionen-Gesetz“ soll das 2015 in Kraft getrete-
ne Führungspositionen-Gesetz (FüPoG) weiterentwickelt werden. Die Novel-
lierung des FüPoG ist dringend erforderlich, da die letzten fünf Jahre gezeigt 
haben, dass gerade in den Führungsfunktionen der Wirtschaft und des Bundes 
die Instrumentarien des bisherigen Gesetzes nicht die gewünschte Wirkung ge-
zeigt haben. 

Das FüPoG von 2015 hat in Aufsichtsräten von börsennotierten und paritätisch 
mitbestimmten Unternehmen eine 30 Prozent-Quote eingeführt, die große Er-
folge zeigt. Seit dem Inkrafttreten des FüPoG hat sich der Frauenanteil in den 
Aufsichtsräten, die unter diese Quotenregelung fallen, von 25 Prozent (2015) 
auf 32,5 Prozent (2017, Zeitpunkt der Evaluation) erhöht und liegt inzwischen 
sogar bei rund 35 Prozent (2020). Im Vergleich hierzu stieg der Frauenanteil in 
Aufsichtsräten, denen keine feste Quote vorgegeben ist, lediglich von 17,9 
(2015) auf 19,9 Prozent (2017). Der Frauenanteil in den Vorständen hat sich 
seit 2015 von 6,3 Prozent auf 7,7 Prozent (2017) erhöht. Vor diesem Hinter-
grund wird deutlich, wie richtig und wichtig eine verbindliche Quotenregelung 
ist. Ein Mindestbeteiligungsgebot für die Vorstände von börsennotierten und 
paritätisch mitbestimmten Unternehmen greift angesichts dieser Zahlen zu 
kurz.  

Des Weiteren sollte eine solche Quotenregelung nicht auf börsennotierte und 
paritätisch mitbestimmte Unternehmen beschränkt sein, denn davon gibt es 
bundesweit nur 105. Der Anteil dieser Unternehmen, deren Vorstand aus min-
destens vier Mitgliedern besteht, liegt bei rund 70. Vor diesem Hintergrund ist 
es notwendig, zum einen eine verbindliche Quotenregelung festzulegen und 
diese zum anderen auf die Aufsichtsräte von weiteren Unternehmen auszuwei-
ten und entsprechend bei den Vorständen zu verfahren.

9. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat unterstützt das Ziel des Gesetzentwurfs, den Frauenanteil in Füh-

rungspositionen zu verbessern und die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 

und Männern im öffentlichen Dienst weiter zu fördern. Über die Einführung 

von Mindestbeteiligungsquoten hinaus hält der Bundesrat weitere gesetzliche 

Vorschriften für erforderlich, die für Mitglieder von Leitungsorganen in der 

Privatwirtschaft eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleis-

ten. 

FJ 

FJ 
R

juris Lex QS
08052024 ()



Empfehlungen, 49/1/21  - 8 -

... 

Die Rechtslage im Aktien- und Genossenschaftsrecht trägt insbesondere den 

besonderen Lebenslagen von Vorstandsmitgliedern (zum Beispiel Mutterschutz, 

Elternzeit, Pflege naher Angehöriger, Krankheit), in denen ein vorübergehendes 

unabweisbares Freistellungsbedürfnis besteht, nicht ausreichend Rechnung. Es 

sind Regelungen angezeigt, die ein haftungsfreies temporäres Ruhenlassen ei-

nes Mandats zulassen. 

Der Bundesrat regt im weiteren Gesetzgebungsverfahren daher folgende Ände-

rungen im Aktien- und Genossenschaftsrecht an, die beispielsweise in § 86 Ak-

tiengesetz und für die Genossenschaft in einem neuen § 24a Genossenschafts-

gesetz („Ruhen des Mandats“) Eingang finden könnten: 

– Die gesetzliche Mutterschutzfrist sollte auf Antrag grundsätzlich auch für 

Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften und Genossenschaften gel-

ten. Daneben sollten Vorstandsmitglieder für einen angemessenen Zeit-

raum (etwa bis zu sechs Monaten) einen Anspruch auf Ruhen des Mandats 

zur Betreuung und Erziehung eines im Haushalt lebendenden Kindes oder 

zur Pflege eines nahen Angehörigen haben. 

– Die Entscheidung über das Ruhen des Mandats trifft der Aufsichtsrat. Der 

Aufsichtsrat darf ein Ruhenlassen nur aus wichtigem Grund zum Wohle 

der Gesellschaft ablehnen.  

– Die Mandatsruhezeit kann im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat verlän-

gert werden. Über die gesetzlichen Fallgruppen hinaus kann der Aufsichts-

rat auf Antrag des Vorstandsmitglieds in weiteren Fällen ein Ruhen des 

Mandats bewilligen (Suspendierung). Ergänzende Vereinbarungen zur 

Vergütung bleiben dem Anstellungsvertrag vorbehalten. 

– Während des Ruhens des Mandats ist das Vorstandsmitglied von sämtlichen 

Leitungs- und Sorgfaltspflichten befreit. Nach Ablauf der Ruhezeit lebt das 

Vorstandsamt wieder auf, ohne dass es dazu eines Beschlusses des Auf-

sichtsrats bedarf. Das Ruhen des Mandats ist zum Handelsregister anzu-

melden.

Für einen Fremdgeschäftsführer einer GmbH, auf den nach der Rechtsprechung 

des EuGH die Regelungen für Arbeitnehmer Anwendung finden, sollte im wei-

teren Gesetzgebungsverfahren geprüft werden, inwieweit hier Klarstellungsbe-

darf besteht, sowie zumindest die Möglichkeit geschaffen werden, Eltern- und 

Pflegezeit im Anschluss an die vorstehenden Erwägungen in Anspruch zu neh-

men.
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Begründung: 

Kann ein Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft aus unabweisbaren per-
sönlichen Gründen (zum Beispiel Schwangerschaft, Betreuung und Erziehung 
eines Kindes nach der Geburt, Pflege eines nahen Angehörigen) sein Mandat 
für einen vorübergehenden Zeitraum nicht ordnungsgemäß ausüben, gewährt 
ihm das geltende Recht keinen Anspruch, das Mandat vorübergehend haf-
tungsbefreiend ruhen zu lassen. 

Dem gesellschaftlichen Wandel der Arbeits- und Berufswelt zu einer besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf tragen die gesellschaftsrechtlichen Vor-
schriften für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften damit nur unzu-
reichend Rechnung. Ein Bedürfnis, in bestimmten Lebenslagen für einen be-
grenzten Zeitraum private Ziele zu priorisieren, entsteht nicht nur für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern kann in gleicher Weise auch für Mit-
glieder des Vorstands von Aktiengesellschaften oder Genossenschaften eintre-
ten. Auf den dadurch bedingten Regelungsbedarf im Recht der Kapitalgesell-
schaften und Genossenschaften hat die Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister bereits hingewiesen. 

Die Änderungsvorschläge enthalten einen angemessenen Ausgleich zwischen 
den Interessen des Vorstandsmitglieds an einem temporären Ruhen des Man-
dats und den Interessen der Gesellschaft, Anteilseigener und den sonstigen In-
teressen des Rechtsverkehrs. Sie wahren den erforderlichen Abstand zu den ar-
beitnehmerrechtlichen Regelungen und lassen die erforderliche Flexibilität, im 
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat ergänzende Vereinbarungen und Abspra-
chen zu treffen. Je nach Lage der Gesellschaft können wichtige Gründe einer 
Suspendierung des Mandats entgegenstehen, was in den Regelungen zum Aus-
druck kommt.  

Neben den positiven Auswirkungen der Einführung von Ruhezeiten auf die Er-
höhung der Frauenquote in Leitungspositionen kann ein modernes Leitungs-
recht für Kapitalgesellschaften auch die Attraktivität deutschen Gesellschafts-
rechts und des Wirtschaftsstandorts Deutschland fördern. Die Möglichkeit zur 
vorübergehenden Suspendierung von organschaftlichen Rechten und Pflichten 
liegt häufig auch im Interesse der Gesellschaft, etwa wenn es darum geht, das 
Vorstandsmitglied auf längere Zeit zu halten und das Potenzial fähiger Füh-
rungskräfte, die einen entsprechenden Wunsch haben, zu verlieren. 

Seit der Entscheidung des EuGH vom 11. November 2010 (Rs - C-232/09 - 
Danosa) hat die Rechtsprechung den Fremdgeschäftsführer einer GmbH ver-
schiedentlich in den Anwendungsbereich arbeitnehmerrechtlicher Vorschriften 
einbezogen. Einer Klarstellung bedarf es weiterhin zumindest für den Fall der 
Inanspruchnahme von Eltern- oder Pflegezeit, so dass das Gesetzgebungsvor-
haben auch hier zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf von 
Mandatsträger führen kann. 

juris Lex QS
08052024 ()



Empfehlungen, 49/1/21  - 10 -

... 

10. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat bittet im laufenden Gesetzgebungsverfahren um Prüfung, ob den 

Unternehmen, die lediglich zur Angabe und Begründung von Zielgrößen für die 

künftige Besetzung von Leitungsorganen mit Frauen verpflichtet sind, bei der 

immer noch zulässigen Angabe einer „Zielgröße Null“ beziehungsweise der 

Nicht-Einhaltung der Vorgaben des § 76 Absatz 3a Aktiengesetzes (AktG) eine 

dezidiertere Begründungspflicht aufzuerlegen ist sowie ob strengere Sanktionen 

für unsubstantiierte beziehungsweise lediglich allgemein formulierte Begrün-

dungen vorzusehen sind.  

Begründung: 

Um den Anteil von Frauen in Führungspositionen endlich signifikant zur erhö-
hen, trat am 1. Mai 2015 das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG) in Kraft. Das Gesetz 
sieht im Kern eine feste Quote für Frauen in Aufsichtsräten und eine Zielvor-
gabe für Frauen in Vorständen vor. 

Während die feste Quote für die Teilhabe von Frauen in Aufsichtsräten zu ei-
nem starken Anstieg der Zahlen von Frauen in Aufsichtsräten geführt hat, bei 
dem die gesetzliche Vorgabe von 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten mit 
35,2 Prozent übertroffen wurde, sind die Ergebnisse der freiwilligen Zielgrö-
ßen für die Teilhabe von Frauen in Unternehmensvorständen ernüchternd. Der 
Gesetzentwurf zum „Zweiten Führungspositionen-Gesetz“ (FüPoG II) trägt 
diesem Umstand Rechnung und führt eine verbindliche Regelung für die Teil-
habe von Frauen in Unternehmensvorständen im Sinne eines Mindestbeteili-
gungsgebots ein. Zudem sieht der Gesetzentwurf eine Begründungspflicht für 
die Festlegung der Zielgröße Null für den Vorstand, die beiden obersten Füh-
rungsebenen unterhalb des Vorstands und den Aufsichtsrat, einschließlich ent-
sprechender Berichtspflichten vor. 

Die vom Gesetzentwurf vorgesehenen Sanktionen für Unternehmen, die ledig-
lich zur Angabe und Begründung von Zielgrößen für die künftige Besetzung 
von Leitungsorganen mit Frauen verpflichtet werden, dürften zur Erreichung 
der selbst gesetzten Ziele allerdings kaum ausreichen. Vor dem Hintergrund, 
dass auch weiterhin die Angabe einer „Zielgröße Null“ zulässig sein wird, er-
scheint es sachgerecht, strengere Sanktionen für unsubstantiierte beziehungs-
weise lediglich allgemein formulierte Begründungen vorzusehen. Entsprechen-
des gilt für die Fälle, in denen entgegen der Vorgaben des § 76 Absatz 3a AktG 
nicht mindestens eine Frau (und ein Mann) in einen Vorstand mit mehr als drei 
Personen bestellt wird. Detailliertere Vorgaben für den Inhalt der jeweiligen 
Begründung stellen eine Ausrichtung am individuellen Sachverhalt sicher. Die-
ser dedizierten Begründungspflicht ausgesetzt, könnten sich Unternehmen eher 
dazu veranlasst sehen, freiwillige Mindestquoten vorzugeben und zeitnah um-
zusetzen.
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- 11 - Empfehlungen, 49/1/21 

11. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat bittet, für Branchen mit niedrigen Frauenanteilen den vorgesehe-

nen Sanktionsmechanismus bei der Verletzung von Berichtspflichten mit ange-

messenen Übergangsfristen und Härtefallregelungen zu flankieren.

Begründung: 

Mit dem Gesetzentwurf soll sichergestellt werden, dass eine Sanktionierung 
der Unternehmen auch dann möglich ist, wenn die vorgeschriebenen Begrün-
dungen bei einer Zielgröße Null unterlassen oder gar keine Zielgrößen fest-
gesetzt werden. Damit sind Verstöße gegen die Berichtspflichten über Ziel-
größen, Fristen und Begründungen gleichermaßen als Ordnungswidrigkeit ver-
folgbar. Die Erfüllung der Begründungspflichten bedeutet einen zusätzlichen 
administrativen Aufwand. Da die Vorgaben bisher nicht zwischen den unter-
schiedlichen Frauenanteilen in den einzelnen Branchen differenzieren, sollten 
zumindest für Branchen mit niedrigen Frauenanteilen angemessene Übergangs-
fristen und Härtefallregelungen aufgenommen werden. 

B 

12. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem Bundesrat, gegen 

den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Ein-

wendungen zu erheben. 
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